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 BETRIEBSANWEISUNG 
gemäß § 14 GefStoffV  

Gefahrstoffverzeichnis 

Lfd. – Nr.: 

Anwendungsbereich: Bremsenreiniger CAS-Nr:  

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG 

 Bremsenreiniger Professional 
farbloses, mild riechendes Aerosol 

 

GEFAHREN  FÜR  MENSCH  UND  UMWELT 

 

R-Sätze  

  

12 
36/38 
51/53 
 
67 

- Hochentzündlich. 
- Reizt die Augen und die Haut. 
- Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig 

schädliche Wirkungen haben. 
- Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

WGK 1 - Schwach wassergefährdend 

SCHUTZMAßNAHMEN  UND  VERHALTENSREGELN 

 
 
 
 

 

Generelle:  
 Essen, Trinken, Rauchen, Umgang mit offenem Feuer sowie das Aufbewahren von Lebensmitteln ist im 

Arbeitsbereich verboten. 

 Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände gründlich reinigen. 

 Produkt dicht geschlossen, trocken und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort im Originalbehälter lagern. 
Spezielle: 
 Für ausreichende Be- und Entlüftung im Boden- und Arbeitsbereich sorgen. 

 Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. 

 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. 

 Nicht auf heißen Oberflächen anwenden. 

 Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen. 

 Produkt nicht in Durchgängen und Treppenaufgängen lagern. 

 Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. 

 Kontakt mit Oxydationsmitteln vermeiden. 

 Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) einhalten – AGW Aceton = 1200 mg/m³ 

 
 
 
 

 Persönliche Schutzausrüstung: 
Atemschutz: 
Augenschutz: 
Handschutz: 
Körperschutz:  

Atemschutz mit Filter Typ A bei überschreiten des AGW  
Dichtschließende Schutzbrille mit Seitenschutz 
Schutzhandschuhe aus Butylkautschuk 
Arbeitsschutzkleidung 

VERHALTEN  IM  GEFAHRFALL 

 

Brandbekämpfung: 
 Brand mit CO2, Schaum, Löschpulver löschen – KEIN Wasservollstrahl verwenden – Löschwasserrückhaltung. 
 Entstehung gefährlicher Zersetzungsprodukte – umgebungsluftunabhängigen Atemschutz tragen. 
 Gefährdete Behälter in Brandnähe kühlen – Berstgefahr. 

Freisetzung:  
 Ausreichende Lüftung sicherstellen – PSA tragen – ungeschützte Personen fernhalten – Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. 

 Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbindemittel) aufnehmen – fachgerecht entsorgen. 

 Nicht in die Kanalisation, Erdreich, Oberflächen- und Grundwasser gelangen lassen – ansonsten zuständige Behörden informieren. 

 

ERSTE  HILFE 

 

Nach Einatmen 
Nach Hautkontakt: 
 
Nach Augenkontakt: 
Nach Verschlucken: 
 
Unfall melden: 
 

Frischluftzufuhr – ggf. Arzt konsultieren. 
Mit viel Wasser und Seife abwaschen – kontaminierte Kleidung sofort wechseln – ggf. Arzt 
konsultieren. 
Mehrere Minuten mit fließendem Wasser bei geöffnetem Lidspalt spülen – sofort Arzt hinzuziehen. 
KEIN Erbrechen herbeiführen – viel Wasser nachtrinken – sofort Arzt konsultieren. 
 
Notrufnummer  112 
Ersthelfer benachrichtigen – Unternehmer informieren 

SACHGERECHTE  ENTSORGUNG 

 

 Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden – Sondermüll. 
 Entsorgung gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften.  

 Nicht in Kanalisation, Erdreich, Oberflächen- und Grundwasser gelangen lassen. 

 
Diese Betriebsanweisung wurde sorgfältig erstellt. Dennoch kann für den Inhalt keine Haftung übernommen werden. 


